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Zusammenfassung 

Die Erwartungen an den Klimagipfel von Durban waren im Vorfeld äußerst gering. 
Der UN-Verhandlungsprozess zum Klimawandel sah sich an einem Scheideweg. In 
Durban konnte nun verhindert werden, dass sich die Welt − wie von den USA ange-
peilt − auf Dauer mit einem rechtlich unverbindlichen Klimaschutz zufrieden gibt. 
Stattdessen wurde ein gemeinsamer Fahrplan für ein rechtlich verbindliches Regime 
durchgesetzt. Die Lokomotive dazu ist die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-
Protokolls. Zudem wurden eine Reihe wichtiger Entscheidungen zur Operationalisie-
rung der Vereinbarungen von Cancún getroffen. Die große und in Durban unerledigte 
Aufgabe besteht nun in der Erhöhung der Klimaschutzambition so bald wie möglich, 
um das Einhalten des 2°C-Limits überhaupt noch zu ermöglichen. 

Dieses Hintergrundpapier analysiert und bewertet zentrale Diskussionen und Ergeb-

nisse des Klimagipfels von Durban und zeigt wichtige nächste Schritte auf. 
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1 Nach
Verb

 dem Durchbruch für rechtliche 
indlichkeit in Durban: Jetzt die 

Amb
schl

Das Ergebnis von Durban hat zwei Gesichter. Das eine ist die neue geopolitische Situati-
n den v

den zukünftigen Klimaschutzzielen der Industrieländer unter dem Kyoto-Protokoll (mit 
ahme d tzverpflich-

tungen der E

finanziellen und technologischen Zusammenarbeit für Klimaschutz und Anpassung zwi-
n allen I
hichte. 

gangenen 20 Jahren stark verändert hat und dass die ehemals wirtschaftlich derart domi-
nden In

Gesicht i

er Erwärmung auf unter 2°C wurde nicht angegangen, jetzt sind gerade mal 3,5 bis 4°C 
rwärmung in Reichweite. Das bedeutet: Die Zeit drängt nun noch mehr. Denn nach dem 

Durban-Fahrplan sollen die nächsten völkerrechtlich verbindlichen Ergebnisse zur Emis-
sionsminderung zwar schon im Jahr 2015 vereinbart sein, sie sollen jedoch erst 2020 in 
Kraft treten. Das ist zu spät, um zu erreichen, dass die weltweiten Emissionen ab 2015 
(oder allerspätestens 2020) sinken - für das Einhalten des 2°C-Limits wäre dies aber not-
wendig. 

Die nächsten drei Jahre werden jetzt von der Debatte geprägt sein, ob die notwendige 
Ambition − innerhalb und außerhalb des Prozesses – noch erreicht werden kann. Eine 
gewisse Unterstützung erhält dieses Unterfangen erstens dadurch, dass in Durban, eher 
nebenbei, der sogenannte 'erste periodische Review' (2013–2015) beschlossen wurde. 
Dieser soll in den ersten zwei Jahren im Rahmen einer technischen Phase die neuen Er-
kenntnisse der Klimawissenschaft (insbesondere die des Fünften Sachstandsberichts des 
Weltklimarates IPCC) analysieren und im Jahr 2015 zu angemessenem Handeln der Staa-
tengemeinschaft hin zu mehr Klimaschutz führen, um noch unter 2°C Erwärmung zu 
bleiben.  

Zweitens wurde von allen Ländern die Initiierung eines Arbeitsprogramms vereinbart, das 
es noch zu konkretisieren gilt, um die Ambition im Klimaschutz so bald wie möglich zu 

itions- und Finanzierungslücke 
ießen 

on: I ergangenen sechs Jahren wurden die klimapolitischen Verhandlungen in zwei 
getrennten Strängen durchgeführt. Der erste Verhandlungsstrang beschäftigte sich mit 

Ausn er USA). Der zweite beinhaltete Verhandlungen über Klimaschu
ntwicklungs- und Schwellenländer sowie den USA – also denjenigen, die 

keine bindenden Emissionsverpflichtungen wollten - und darüber hinaus Aspekte der 

sche ndustrie-, Entwicklungs- und Schwellenländern. Diese Teilung ist Ende 2012 
Gesc Damit erkennt auch die Klimadiplomatie an, dass sich die Welt in den ver-

niere dustrieländer auf Augenhöhe mit den Schwellenländern stehen. Damit ist 
sowohl das "Ende der Freiwilligkeit" eingeläutet als auch das Ende der Zeit, in der 
Schwellenländer keine absoluten Begrenzungsverpflichtungen haben. Die Bewegung der 
großen Schwellenländer in diese Richtung − insbesondere von China und Indien − verän-
dert die Klima-Geopolitik und hat das Potenzial, die USA und Kanada in die Defensive 
zu bringen.  

Das andere st das der Klimaschutzpolitik. Dort fehlt den Beschlüssen von Dur-
ban weitgehend die Substanz. Die notwendige weltweite Kehrtwende zur Beschränkung 
d
E
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erhöhen. Drittens müssen die Staaten, die - wie die EU - die zweite Verpflichtungsperiode 
2020 einrei-

ür die EU, ihr 
ten 2°C-Limit 

e ihr Ziel de facto  auf 30% bis 2020 
muss. War es vorher ein taktisches Arguent, diese Erhöhung 

010) gelang es, vieles von dem, was in Kopenhagen schon möglich gewesen 

einsamer Fahrplan für ein rechtlich verbindliches Regime durchge-

 Schwellenländer sahen in der EU ihren wichtigsten Verhandlungspartner. Die 

                                                     

des Kyoto-Protokolls ratfizieren wollen, schon im Mai ihre Ziele bis 2017/
chen, die dann im Dezember beim Klimagipfel in Katar (COP18) endgültig verabschiedet 
werden sollen. Innerhalb der nächsten fünf bis zwölf Monate gilt es also f
Ziel so zu erhöhen, dass es mit dem in Durban erneut als notwendig erkann
vereinbar ist. Für die EU bedeutet dies, dass si 1

(gegnüber 1990) erhöhen 
des Ziels unter der dänischen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2012 zu erreichen, 
so ist dieser Zeitplan nun durch die Notwendigkeit, im Mai das Ziel bei UNFCCC einzu-
reichen, objektiviert. 

Nur wenn die EU auf 30% erhöht, kann die in Durban ad hoc entstandene Allianz für 
Ambition - mit den kleinen Insel- (AOSIS) und den ärmsten Staaten (LDC) - den not-
wendigen Druck auf die anderen entfalten.  

1.1 Der Blick zurück: Die Klimagipfel in Kopenhagen und 
Cancún 

In Kopenhagen (2009) war der Versuch des "großen Wurfs" gescheitert, ein faires, recht-
lich verbindliches und wissenschaftlich begründetes Abkommen für den internationalen 
Klimaschutz zu verabschieden. Danach stand die internationale Klimadiplomatie vor der 
Frage, wie auf dem Scherbenhaufen von Kopenhagen – trotz des immensen Vertrauens-
verlustes durch Verfahren und Ergebnis des Gipfels – wieder eine Aufwärtsspirale in 
Gang gebracht werden könne.  

In Cancún (2
wäre, "einzusammeln" und in den Abkommen als Beschluss festzuhalten. Zudem wurde 
von der Staatengemeinschaft zum ersten Mal verabschiedet, den globalen Klimawandel 
auf weniger als 2°C, wenn nicht sogar 1,5°C zu begrenzen. Zugleich wurden die freiwil-
ligen Klimaschutz-Selbstverpflichtungen von Kopenhagen als (nur begrenzt verbindliche) 
Beschlüsse festgehalten. Doch es ist offensichtlich, dass diese Ziele die Welt eher auf den 
Weg zu 3 bis 4°C Temperaturerhöhung führen. 

In Durban konnte nun verhindert werden, dass sich die Welt − wie von den USA ange-
peilt − auf Dauer mit einem rechtlich unverbindlichen Klimaschutz zufrieden gibt. Statt-
dessen wurde ein gem
setzt. Die Lokomotive dazu ist die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls. 
Es sind wohl fast nur noch europäische Staaten, die diese bestreiten (aber insbesondere 
bei Australien und Neuseeland scheint es nicht ausgeschlossen, dass sie sich ebenfalls 
beteiligen) Durch diese Vorreiterrolle war die EU in einer weitaus komfortableren Ver-
handlungslage als in Kopenhagen. Die großen Gruppen der gegenüber dem Klimawandel 
besonders verletzlichen Entwicklungsländer sahen die EU als Verbündeten im Kampf, die 
notwendige rechtliche Verbindlichkeit so weit wie möglich durchzusetzen. Ohne diese 
Allianz wäre der Gipfel gescheitert oder mit sehr schlechten Ergebnissen geendet. Auch 
die großen

 
1 Es gibt verschiedene Wege dies zu tun, deshalb hier die Formulierung "de facto". Wie meist in der Klimapo-
litik gilt hier: entscheidend ist, was hinten raus kommt ... 
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Vorreiterrolle in Bezug auf rechtliche Verbindlichkeit ermöglichte es der EU die anderen 
zum Start des Gleisbaus für ein internationales Abkommen zu bewegen.  

Die Entscheidungen von Durban können daher in drei Bereiche eingeordnet werden: 

1. Der Gleisbau für ein neues Klima-Regime hat begonnen: Mit der Etablierung der 
neuen “Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action” (Ad-hoc-
Arbeitsgruppe zur Durban-Plattform für verstärktes Handeln) wurde ein Prozess lanciert, 
der in einem für alle Länder rechtlich verbindlichen Abkommen münden soll (“develop a 
protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the 
UNFCCC applicable to all Parties”). Dieses soll bis 2015 verhandelt und dann ab 2020 
umgesetzt werden. Da allerdings absehbar ist, dass die USA erstens bis zum Abschluss 
des Vertrages im Jahr 2015 ihre Ambition (minus 17 Prozent gegenüber 2005) nicht stei-

 zudem die einzige realistische Chance, dass 
it 
e 

Durban-Entscheidungen ein Hinweis darauf, dass 

dert." Hier ist nun das Einfallstor, mit den Schwellenlän-
dern Vorschläge wie den Budgetansatz des WBGU ernsthaft als Grundlage der Anähe-

ionsminderungsziele der Industrieländer, 
die in der zweiten Verpflichtungsperiode mitmachen werden (vermutlich sind das nur die 

Green Climate Fund zur Unterstützung von Klimaschutz und Anpassung in Entwick-
itees für Anpassung und Finanzierung, der Konkretisierung von 

Arbeitsprogrammen zu An

gern können und vor 2020 ein rechtlich verbindliches Abkommen nicht ratifizieren wer-
den, müssen insbesondere die EU und die großen Schwellenländer bis 2015 die mutige 
Entscheidung treffen: Sind sie zu der notwendigen Ambition und rechtlichen Verbind-
lichkeit dennoch bereit? Dieses Signal böte
die USA sich relativ zügig doch anschlösse. (Ambition und rechtliche Verbindlichkeit m
den USA kann es nur geben, wenn die anderen zunächst die Bereitschaft zeigen, ohn
USA vorangehen.) Zwar fehlt in den 
auch in Zukunft das Prinzip der "gemeinsamen aber differenzierten Verantwortung und 
Handlungsfähigkeit" gelten soll. Aber da die Verhandlungen im Kontext der UN-
Klimakonvention stattfinden werden, wird dieses Prinzip dennoch eine zentrale Rolle 
spielen. Allerdings ist auch klar, dass dies nicht mehr wie in den 90er Jahren interpretiert 
werden kann: Klimaschutzpflichten gibt es nur für die Industrieländer. Auch China räum-
te ein: "Die Welt hat sich geän

rung zu testen.  

2. Die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls als Lokomotive für ein 
rechtlich verbindliches Gesamtregime soll am 1.1.2013 starten: Die zweite Verpflich-
tungsperiode wurde im Grundsatz beschlossen. Allerdings ist noch unklar, ob sie bis 2017 
oder 2020 dauern soll; diese Frage sowie weitere Regeln sollen im Jahr 2012 weiter ver-
handelt werden. Dazu gehören auch die Emiss

EU, Norwegen und die Schweiz - evtl. auch Australien und Neuseeland);  Indem diese 
Staaten mit dem Kyoto-Protokoll vorangehen, erhöhen sie - wie in Durban gesehen - 
massiv den Druck auf das tatsächliche Zustandekommen eines rechtlich verbindlichen 
Abkommens bis 2015. Zudem steigern sie die Chance, dass wichtige Teile des Kyoto-
Protokolls nicht jahrelang neu verhandelt, sondern im neuen Abkommen übernommen 
werden.  

3. Operationalisierung der Vereinbarungen von Cancún: Dies geschah durch eine 
Reihe von Entscheidungen, darunter die Gründung von Institutionen wie dem neuen 

lungsländern, den Kom
passung etc (s. auch Kapitel 2). 
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1.2 Der Blick nach vorne: Die Strategie für die Zukunft 

Nachdem die Verbindlichkeitslücke einigermaßen geschlossen worden ist, muss es in den 
nächsten drei Jahren darum gehen, die Ambitionslücke und − eng damit verknüpft − die 
Finanzierungslücke zu schließen. Dies ist die Grundlage, um 2015 einerseits das neue 
Post-2020-Abkommen zu verabschieden (das rechtlich verbindliche Reduzierungs- und 

 er-

 zeigt, dass durch Erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Um-
bau zu einem klimafreundlichen Wohlstandsmodell mit Energiesicherheit und ausrei-

 ein wesentlicher Bestandteil der Strategien und Prozesse zu Green Growth 
(OECD), Green Economy (Rio20+) und Low Carbon Development (Cancún Agreement) 
sein, zu denen sich Deutschland und die EU verpflichten bzw. bereits verpflichtet haben.  

Begrenzungsziele für alle großen Emittenten enthält) und andererseits die bis dahin
reichten Aktivitäten und Beschlüsse für gesteigerte Klimaschutzambition für die Zeit vor 
2020 zu bündeln. Diese Ambitionssteigerung darf also nicht erst 2015 beginnen, sondern 
muss sofort in Angriff genommen werden. Die bereits angesprochene notwendige Steige-
rung des 20-Prozent-Ziels der EU könnte den Startschuss für den Wettlauf zu mehr Am-
bition bedeuten.  

In Durban wurde dazu ein Arbeitsplan beschlossen, der allerdings noch konkretisiert 
werden muss. Hierzu sind Regierungen und andere Akteure aufgefordert, bis zum 28. 
Februar ihre Sichtweise zu Optionen für die Ambitionssteigerung darzulegen, bei der 
ersten Verhandlungssitzung (wahrscheinlich im Mai in Bonn) soll zudem ein Workshop 
stattfinden. Dieser Aufruf bietet für vielfältige Akteure die Möglichkeit, auf mehr Ambi-
tion hinzuwirken. 

Es ist absehbar, dass das Schließen der Ambitions- und Finanzierungslücken nicht vom 
UN-Klimaverhandlungsprozess alleine geleistet werden kann. Es geht um eine Strategie, 
die Handeln, Verhandeln und den Aufbau von Allianzen miteinander verknüpft.  

Handeln 

• Unabhängig von den internationalen Verhandlungen sind jetzt alle Staaten, Regi-
onen, Kommunen, Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Akteure gefragt, den Nach-
weis zu erbringen, dass weit mehr möglich ist, als die Staaten bei den Klimagipfeln in 
Kopenhagen und Cancún auf den Tisch gelegt haben. Für die internationale Debatte ist 
dabei besonders wichtig, ob die Energiewende in Deutschland gelingt und damit ein gro-
ßes Industrieland

chend Arbeitsplätzen möglich ist. Zugleich schaut die Welt auf China: Werden die im 
neuen Fünfjahresplan (März 2011) etablierten "Low Carbon Development-Zonen", die 
immerhin 300 Mio. Menschen umfassen, eine Erfolgsgeschichte? Ein Pfad, der auch dem 
Rest Chinas und anderen Schwellenländern zeigt: Wohlstand und Energiesicherheit las-
sen sich heute nur noch auf einem kohlenstoffarmen Weg erreichen. Der Erfolg dieser 
beiden "Großexperimente" wird maßgeblich über das Tempo der künftigen internationa-
len Klimapolitik entscheiden.  

• Die EU müsste die Erhöhung ihres 20-Prozent-Ziels auf 30 Prozent zu einer In-
vestitionsstrategie (Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Stromnetze und -speicher ...) 
ausgestalten, die die Bekämpfung der Wirtschaftskrise mit der der Klimakrise verknüpft. 
Dies kann
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Verhandeln 

Im UN-Klimaverhandlungsprozess geht es in Bezug auf die Ambitionslücke insbesondere 
darum: 

1. eine Strategie zur Ambitionssteigerung vor 2015 zu befördern; 

ke für 

MO2  gilt, es endlich verbind-

die Diskussion um die Einführung einer Finanztransaktionssteuer zum 

beit mit progressiven Entwicklungs- und Schwellenländern konsolidiert wer-

                                                     

2. bis 2015 eine Strategie zu beschließen, wie die dann noch verbleibende Lüc
den Klimaschutz bis 2020 geschlossen werden kann; 

3. 2015 ein rechtlich verbindliches Abkommen für die Zeit nach 2020 mit der not-
wendigen Ambition zu beschließen. Wenn dies − was absehbar ist − nicht mit den USA 
geschehen kann, sollte dies als plurilaterales Abkommen ausgestaltet werden;  

4. In der G20 müssen die notwendigen Vorentscheidungen getroffen werden, wie 
die Industrieländer ihr Versprechen einhalten wollen, die Mobilisierung von Klimagel-
dern für Klima- und Regenwaldschutz in Entwicklungsländern so zu steigern, dass dies 
2020 einen Geldfluss von 100 Mrd. US-Dollar jährlich ausmacht. UNFCCC ist dann der 
"Landeplatz" für entsprechende Beschlüsse: 

5. Im Viereck zwischen EU, G20, UNFCCC, ICAO/I
lichen Klimaschutz für den internationalen Flug- und Schiffsverkehr so festzulegen, dass 
nicht nur die Emissionen begrenzt, sondern auch erhebliche Gelder für den internationa-
len Klimaschutz und Anpassung freigesetzt werden. Die EU sollte die gegenwärtige Auf-
regung um die Einbeziehung des internationalen Flugverkehrs in den EU-
Emissionshandels dazu nutzen, eine solche internationale Vereinbarung voranzutreiben. 
Außerdem gilt es, 
Erfolg zu führen. Ein Teil der Einnahmen sollte für Klimazwecke genutzt werden.  

Allianzen 

Aufbauend auf der oben erwähnten Ad-hoc-Allianzbildung in Durban muss nun die Zu-
sammenar
den. Eine solche Allianz kann die notwendige Dynamik erzeugen. Schrittweise müssen in 
den nächsten drei Jahren dabei besonders relevante Staaten einbezogen werden. Dies gilt 
es bilateral vorzubereiten: Die South African Renewables Intiative (SARI) − eine Part-
nerschaft von vier südafrikanischen Ministerien mit Deutschland, dem Vereinigten Kö-
nigreich, Norwegen, der Schweiz und der Europäischen Investitionsbank − könnte ein 
Modell für eine solche Allianz mit einem großen Schwellenland werden. Zentral ist es, 
dass Deutschland und die EU Kooperationen mit China beschließen, die mithelfen, die 
dortigen Low Carbon Development Zonen zu Erfolgsmodellen für die Bevölkerung und 
das Klima zu machen. Ob es gelingt eine intelligente Verzahnung verschiedener Allian-
zen auf den Weg zu bringen, die den Weg zu mehr Ambition bahnen, wird maßgeblich 
darüber entscheiden, beim Handeln und Verhandeln die notwendige Steigerung der kli-
mapolitischen Ziele und Maßnahmen hinzubekommen. Deutschland ist gut positioniert, 
in den kommenden beiden Jahren eine solche Vorreiterkoalition zur Schließung der Am-
bitionslücke aufzubauen. Allerdings müsste dann die Umsetzung der Energiewende ener-

 
2 ICAO: International Civil Aviation Organisation; IMO: International Maritime Organisation  
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gisch angegangen werden. Klar ist, ohne die großen Schwellenländer und die EU kann 
eine solche Allianz nicht letzlich erfolgreich sein. Einen solchen Pfad gilt es nun vorzube-
reiten.  

 

2 Wichtige Verhandlungsthemen im Detail 

Das Germanwatch-Hintergrundpapier, das vor dem Klimagipfel von Durban veröffent-
licht worden war, enthielt folgende Übersicht des World Ressources Instituts (WRI), die 
anschaulich die vielen Verhandlungsthemen unter dem Kyoto-Protokoll (links) und der 

uf beiden Ebenen 

 die Verhandlungsergebnisse einge-
. 

 

Konvention (rechts) benennt. Das Gesamtkorsett an Entscheidungen a
hat die allermeisten Themen in wichtigen Schritten vorangebracht, wenngleich nicht im-
mer mit inhaltlich befriedigenden Ergebnissen. Die folgenden Kapitel werden bei den aus 
Sicht von Germanwatch zentralen Themen näher auf
hen

Abbildung 1: Potentielle Meilensteine bei den Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll und unter der 
LCA 

 

•

Quelle: World Resources Institute 2011 
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2.1 Kyoto-Protokoll und Perspektive für ein rechtlich 
verbindliches Gesamtabkommen 

Die öffentliche Aufmerksamkeit im Vorfeld des Klimagipfels von Durban fokussierte 
sich vor allem auf die Frage der Zukunft des Kyoto-Protokolls (KP). Dieses wurde insbe-
sondere auf Druck der EU und der großen Gruppe der besonders betroffenen Staaten hin 
in engem Zusammenhang mit der Perspektive eines rechtlich verbindlichen Abkommens 
für alle Länder verhandelt wurde.  

Der Austieg Kanadas aus dem Kyoto-Protokoll 

Kandada hat wenige Tage nach Durban verkündet, dass es formal aus dem Kyoto-
Protokoll aussteigen wird. Das einzige Industrieland, das absehbar seine Kyoto-Ziele 
nicht erreichen wird, nutzt eine entsprechende Ausstiegsklausel aus dem Kyoto-Protokoll. 
Die Regierung Kanadas verhält sich - getrieben von der eigenen Teersand-Industrie - 
damit wie ein Schuljunge, der aus Angst vor dem Versagen, die Klasse verlässt. Rechtlich 
kann die Weltgemeinschaft nicht dagegen vorgehen. Es liegt aber nun an ihr, politisch 
den Preis so hoch zu treiben,  dass Kanada den Ausstieg bereut und jeder Nachahmer 
abgeschreckt ist. Die Verweigerung von Importen von Öl, das aus Teersand mit seiner 
katastrophalen Klimabilanz gewonnen wird, wäre Seitens der EU ein erster Schritt. Dies 
ist auch en Lackmustest für die Europäische Wirtschaft. Sie hat immer ein rechtlich ver-
bindliches Abkommen mit möglichst globaler Beteiligung gefordert. Wenn nun ein Staat 

dieses Prinzip mit Füßen tritt, gilt es, dem einen Riegel vorzuschieben.  

Unter dem Kyoto-Protokoll gab es jetzt die Grundsatzentscheidung, dass es eine zweite 
Verpflichtungsperiode geben wird. Dies war auch für die Entwicklungs- und Schwellen-
länder eine wichtige Bedingung, um einem Verhandlungsmandat zu einer rechtlich ver-
bindlichen Vereinbarung auf der Konventionsebene zuzustimmen. Zudem wurden weitere 
Einzelentscheidungen (u.a. zu Landnutzung, Landnutzungsänderung und Wald, s. 2.7) 
getroffen. Gleichzeitig sind aber auch zentrale Fragen offen geblieben, die – so die Ver-
einbarung – in 2012 zum Abschluss gebracht werden sollen, bevor eine zweite Verpflich-
tungsperiode wirklich in Kraft treten kann3: 

 Finale Entscheidungen zu den vorgeschlagenen Änderungen am Kyoto-Protokoll 
(“amendments”), die man in Durban nur “zur Kenntnis” genommen hat; dazu ge-
hören die Klimaschutzziele, die bis zum 1. Mai 2012 an das Klimasekretariat 
kommuniziert werden sollen, aber auch die Dauer der Verpflichtungsperiode 
(derzeit enthält der Text noch die Optionen bis Ende 2017 und bis Ende 2020);  

 Dazu zählt natürlich auch die Frage, welche Länder am Ende Ziele in die zweite 
Verpflichtungsperiode einbringen, zusätzlich zu der EU, der Schweiz und Nor-
wegen; es bleibt abzuwarten, wie sich nach den Ergebnissen von Durban bisheri-
ge „Wackelkandidaten“ wie Australien entscheiden; 

 Die Auswirkungen der Übernahme von nicht verbrauchten Emissionserlaubnis-
sen aus der ersten Verpflichtungsperiode sowie die Konsequenzen der weiteren 

                                                      
3 http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/awgkp_outcome.pdf 
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Entscheidungen zu Landnutzung etc. sollen überprüft werden, da sie sich massiv 
auf die Klimaschutzziele bzw. ihre ökologische Integrität auswirken. 

Insgesamt wird über die tatsächlichen Klimaschutzziele einer zweiten Verpflichtungspe-
riode erst im nächsten Jahr entschieden. Bereits im Mai sollen die Kyoto-Staaten in einer 
Eingabe ihre Ziele ankündigen, die sie im Dezember dann verbindlich übernehmen.  

Die AWG-LCA als der zweite zentrale Verhandlungsstrang soll nach der Entscheidung 
von Durban im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Zu den meisten Themen gab es Ver-
einbarungen, die zum einen einen Großteil der bei COP16 in Cancún auf den Weg ge-
brachten Prozesse tatsächlich weiter konkretisieren und operationalisieren, gleichzeitig 
aber auch weitere Arbeit aus der AWG-LCA in andere Verhandlungsprozesse im Rahmen 
des internationalen Klimaprozesses auslagern (s. Tabelle 1). 

Tabelle 1: AWG-LCA-Verhandlungsthemen und Mandate für andere Organe 

 Verbleibende Aufgaben4 Mandatiertes 
Organ 

I shared vision continue work on peak year and long-term goal, consider 
the issue of equitable access to sustainable development 

AWG-LCA 

II.A. mitigation de-
veloped countries 

Clarify targets, incl. through workshops AWG-LCA 

 development of a common tabular format for electronic 
reporting of information according to the biennial reporting 
guidelines;  

methodologies for reporting financial information in biennial 
reporting; 

revision of the guidelines for the review of biennial report, 
national communication, including national inventory re-
view 

SBSTA 

 revision of UNFCCC national communication reporting 
guidelines 

activities in IAR 

SBI 

II.B. mitigation de-
veloping countries 

further the understanding of the diversity of mitigation ac-
tions, incl. through workshops 

AWG-LCA 

 prepare guidelines for domestic MRV SBSTA 

 develop and advance prototype of registry UNFCCC- 
Sekretariat 

 consideration of aspects related to ICA SBI 

II.C REDD+ consider moda
based actions; 

lities and procedures for financing results-
prepare decision for COP18 

AWG-LCA 

II.D sectoral ap- continue its consideration of a g
proaches 

eneral framework for co-
operative sectoral approaches and sector-specific actions 

AWG-LCA 

with a view to adopting a decision on this matter at its 
eighteenth session 

 consider issues related to agriculture, with a view to pre-
paring decision for COP18 

SBSTA 

                                                      
4 Es wurde hier auf eine Übersetzung verzichtet, um die Verknüpfung mit den englischsprachigen Entschei-
dungstexten zu erleichtern. 



 12 Germanwatch 

II.E various ap-
proaches 

conduct a work programme to consider a framework, 
workshops 

AWG-LCA 

II.F Response 
measures 

Forum on response measures established through COP 
decision 

SBI/SBSTA 

III. Adaptation Modalities and procedures for the Adaptation Committee Adaptation 
Committee 

IV. finance Standing Committee established, will start its work in 2012 Standing 
Committee 

 2012 Work programme on long-term finance AWG-LCA 

V. Technology Matters related to the Climate Technology Centre and 
Network, incl. recommendation of the host 

SBI 

 issue the call for proposals for the CTCN UNFCCC- 
Sekretariat 

VI. capacity-building further enhance the monitoring and review of the effective-
ness of capacity-building by organizing an annual in-
session Durban Forum 

SBI 

 summary report on the Durban Forum for consideration by 
the Subsidiary Body for Implementation 

UNFCCC- 
Sekretariat 

VII. Review Parties will continue working on the scope of the review Unklar, wahr-
scheinlich 
AWG-LCA 

 Conduction of the Review mit der Un-
terstützung 
von SBI and 
SBSTA 

Quelle: eigene Darstellung nach 
http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf 

dlungen zu 

Ad-

plans (AWG-LCA-Mandat) 
sein sollte. Dies spiegelte sich auch in den in Durban diskutierten rechtlichen Optionen 
wider, die sich auf Basis des im November in Madrid abgehaltenen informellen Works-
hops5 im Verlauf der Verhandlungen herauskristallisierten. 

 

Die Auslagerung vieler weiterer Aktivitäten kann es rein praktisch ermöglichen, den in 
Bali begonnen Verhandlungsprozess AWG-LCA bei der COP18 zu einem Ende zu brin-
gen. Die verbleibenden Fragen sind dann vor allem solche, die für die Verhan
einem neuen Abkommen (das 2020 in Kraft tritt) (z.B. zum langfristigen globalen Minde-
rungsziel) äußerst relevant sind. Sie könnten möglicherweise dann – falls sie nicht schon 
in 2012 abgeschlossen werden - in dem neuen Rahmen der in Durban beschlossenen „
hoc Working Group Durban Platform for Enhanced Action“ weitergeführt werden (s.u.). 

Die Beendigung der AWG-LCA war (und ist) ein großer Streitpunkt und ist in engem 
Zusammenhang mit den Verhandlungen zu einem rechtlich verbindlichen Abkommen zu 
sehen. Ursprünglich war die Position der meisten Entwicklungs- und Schwellenländer, 
dass - für den Fall eines Mandates zu einem rechtlich verbindlichen Abkommen - dies im 
Grunde eine Fortführung und Umsetzung des Bali-Aktions

                                                      
5 S. Germanwatch-Hintergrundpapier im Vorfeld des Klimagipfels von Durban, 
http://www.germanwatch.org/klima/c17bp.htm 
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Tabelle 2: In Durban ptionen diskutierte rechtliche O

 
Quelle: http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/application/pdf/9pm_table_-
indaba_options_table-

Die letztendlichen Beschlüsse über die rechtliche der Entscheidung zur Ein-
h l-

ten und zeigen eine re

mplete it pt 
in s-

e  Conference of the Partiesand for it to come into effect and be implemented  

nun dieser Verhandlungsprozess bis 2015 abgeschlossen sein und in ein Er-
n, was cht -

liche Verpflichtungen für die Zeit ab 2020 beinhalten soll. Das rechtliche Ergebnis dieser 
e ist schli in -

tionen 1, 2a und 2b. 

nten O  outco-
me with legal force” aren Hauptgegenstand und –
ergebnis der Verhandlungen in der letzten Nacht von Durban.7  

                

_ 8122011.pdf 

 

 Form sind in 
richtung einer „Ad- ow Working Group Durban Platform for Enhanced Ac

chtliche und eine zeitliche Perspektive auf:6 
tion“ entha

„4. Decides that the Ad H
tion shall co

oc Working Group on the Durban Platform for Enh
s work as early as possible but no later than 2015 in order to ado

anced Ac-

this protocol, legal 
sion of  th

strument or agreed outcome with legal force at the twenty-first se

from 2020;” 

Zeitlich soll 
gebnis münde dann zum Jahr 2020 in Kraft treten soll und daher re lich verbind

Textpassag eßlich eine Kombination aus den in obiger Tabelle be halteten Op

Die drei genan ptionen – “Protocol, another legal instrument and an a
 - und insbesondere die letzte Option w

greed

                                      
6 http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_durbanplatform.pdf 
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Eine erste Fassung dieses 
worden war, 

Rechtstexts, die am Freitag Nach
ulierung eines „legal framework applicable to all Par-

mittag (9.12.) veröf  
enthielt noch die Form

ie o n inak-
zeptabel war. Die z „Protocol and 
another legal instrum Parties“ - basierend auf dem Vorschlag der 

chweiz, sich am Tex as 
schließlich zur Ausha   

Entscheidend ist nun, was die rechtliche Bedeutung der vereinbarten Sprachregelung ist 
bzw. wie sicher damit das Ziel eines rechtlich verbindlichen Abkommens vereinbart ist. 

ine Analyse der Le (LRI) kommt zu folgender Rangfolge der 
rechtlichen Verbindlichkeit: 

ment” (strongest bindingness) 

3. “legal agreement” 

 

in Protokoll ist in der internationalen Rechtssprache ein internationaler Vertrag im Sinne 
von 1 (legally binding agreement), womit die internationale rechtliche Verbindlichkeit 
festgelegt ist.10 

Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass erstens der spezifische rechtliche Charakter 
noch nicht völlig eindeutig definiert wurde. Die spezifischen Umstände, unter denen die 
Vereinbarung zustande kam, belegen aber klar, dass eine internationale rechtliche Ver-
bindlichkeit der Kontext der Entscheidung ist. Dies zeigt auch die überwiegende Interpre-

                                                                                                                                                

fentlicht

ties”, das aber für v le Länder aufgrund seiner rechtlichen Schwäche vollk
weite Fassung des Textes beinhaltete als Optionen 
ent applicable to all 

mme

S t des so genannten Berliner Mandates von 1995 zu orie
ndlung des Kyoto-Protokolls führte.8

ntieren, - d

E gal Response Initiative 

1.  “legally binding agree

2. “agreed outcome with legal force” 

4. “legal outcome applicable to all parties”. 

Darüber hinaus schlussfolgert LRI:  

“The terms “legal agreement”, or “agreed outcome with legal force” have similar mean-
ings that connote an agreement between two or more parties and the intention of the par-
ties to be accountable for that agreement. Both of these phases therefore have some 
“bindingness”. But the term “a legally binding agreement” even more clearly indicates
that the parties intend to be bound. If your objective is to have “bindingness” there is 
probably no better to unambiguously capture such concept than with “legally binding 
agreement”. In order to improve on “legally binding agreement” one would stipulate 
how and where disputes will be resolved and the consequences for breach of agreement.  

“Legal outcome applicable to all parties” connotes the least amount of “bindingness” as 
there is no clear indication of an agreement, binding or non-binding. None of these terms 
alone can make an agreement binding.  The substance of the agreement itself is more 
important than labels ascribed to them.”9 

E

 
7 See also Friedman, L.: NEGOTIATIONS: How a belligerent, sleep-deprived crowd in Durban arrived at 
consensus. http://www.eenews.net/climatewire/2011/12/13/archive/2?terms=How+a+belligerent%2C+sleep-

10 S. http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty 

deprived+crowd+in+Durban+arrived+at+consensus 
8 Decision 1/CP.1 
9 Legal Response Initiative, 2011 
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tation durch die Öffentlichkeit.11 Daher sollten Versuche, diese rechtliche Mehrdeutigkeit 
als Argument zu nutzen, von einem international rechtlich verbindlichen Verhandlungs-
ziel abzurücken, zurückgewiesen werden. Allerdings ist zu erwarten, dass "als Preis" für 
die Eindeutigkeit der rechtlichen Verbindlichkeit die Differenzierung der Ziele je nach 
Verantwortung und Leistungsfähigkeit (CBDR) zu zahlen ist. Sonst wird es für Indien - 
und wohl auch für China unmöglich sein, der rechtlichen Verbindlichkeit voll und ganz 
zuzustimmen. Dies ist auch ein Gebot der Gerechtigkeit Allerdings muss die "gemeinsa-
me aber differenzierte Verantwortund und respektiv Leistungsfähigkeit" in einer Welt, 
die sich stark verändert hat, anders interpretiert werden, als in den 90er Jahren.  

Zweitens ist dieser Text zur Durban-Plattform im Kontext eines Verhandlungspaketes 
entstanden. Angesichts der Tatsache, dass für eine zweite Verpflichtungsperiode des 
Kyoto-Protokolls nach wie vor einige Aspekte ungeklärt sind, inklusive der Fragestel-
lung, welche Länder sich daran beteiligen und welche Klimaziele sie einbringen, ist es 
zentral, dass im weiteren Verhandlungsverlauf des Jahres 2012 die ausstehenden Fragen 
beatnwortet werden. Insbesondere bei der EU liegt hier eine hohe Verantwortung. Der 
Schritt zu einem 30-Prozent-Ziel wäre hier ein wichtiges Signal. Scheitert die Klärung 
dieser Fragen, ist auch ein Abrücken von dem unter der Durban-Plattform beschlossenen 
Verhandlungsziel zu erwarten. 

Drittens ist die Vereinbarung der rechtlichen Optionen als Verhandlungsziel keine Garan-
tifizieren, so 

wird. Aber es ist damit natürlich ein hoher politi-
cher und moralischer Druck entstanden, sich im guten Willen an diesen Verhandlungen 

zenario zu entwickeln, 
wie der Rest der Staatengemeinschaft ein solches Abkommen auch ohne USA als plurila-

te Fund 
 Langfristfinanzierung inklusive innovativer Finanzquellen 

 

tie dafür, dass am Ende alle Länder das Ergebnis auch unterzeichnen und ra
dass es wirklich rechtlich verbindlich 
s
zu beteiligen und ein Ergebnis anzustreben, das die Erreichung des Hauptziels der Kon-
vention – Vermeidung eines gefährlichen Klimawandels – ermöglicht und von (nahezu) 
allen Ländern mitgetragen wird. Zugleich gilt es ein plausibles S

terales Abkommen in Kraft setzt. Denn es zeichnet sich ab: Nur die Bereitschaft zu einer 
glaubwürdigen Strategie ohne USA kann in den USA den Druck zu deutlich mehr Bewe-
gung erzeugen - wenn überhaupt. 

 

2.2 Klimafinanzierung 

Im Bereich der internationalen Klimafinanzierung gab es für die Klimaverhandlungen in 
Durban vier Verhandlungsbereiche: 

 Green Clima

 Standing Committee on Finance 
 Monitoring, Berichterstattung und Verifizierung von finanzieller Unterstützung 

und das Register 

                                                      
11 S. z.B. http://in.reuters.com/article/2011/12/11/climate-kyoto-idINDEE7BA00F20111211 (11. Dezember 
2011); http://www.mysinchew.com/node/67640 (AFP, 11. Dezember 2011). 
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Green Climate Fund 

Nach der Entscheidung Ende letzten Jahres in Cancún, einen Green Climate Fund (GCF) 
zu etablieren, beschäftigte sich dieses Jahr das so genannte Transitional Committee (TC) 
mit der Ausgestaltung des Fonds. Das Ergebnis dieser Arbeit war ein Vorschlag des TC 
(„draft governing instrument“), der die wesentlichen Punkte für den GCF festlegt und 
einige weitergehende Aufgaben an das zukünftige Board des GCF überträgt. Das „draft 
governing instrument“ wurde jedoch bei der letzten Sitzung des TC im Oktober nicht im 

m der vier großen Teile des „Gesamtpakets“, d.h. er 
änder eine Operationalisie-

den, gab es einige Aspekte, über die während 
e. Diese waren das Verhältnis des GCF zur 

nnten „National Designated Authorities“, der rechtliche Status 
bergangssekretariat angesiedelt werden 

sollte. Viele Staaten äußerten den Wunsch, diese offenen Fragen in der Rahmenentschei-
en sollte, zu adressieren und Punkte die bereits im 

nsiv mit den Aufgaben, mit denen es im „draft 

Finanzmitteln für die Deckung von administrativen Kosten, zum anderen 
mit zeitnahen Finanzzusagen für erste Projekte. 

Viele informelle Treffen gab es in Durban sowohl zur Langfristfinanzierung als auch zum 

 Ende (Ende 2012) nähert, war es für 

  

Konsens angenommen, da die USA und Saudi Arabien ihm in dieser Form nicht zuge-
stimmt hatten.  

In Durban wurde der Bericht nun unverändert der COP für deren Zustimmung vorgelegt. 
Der GCF gehörte in Durban zu eine
war einer der zentralen Verhandlungspunkte. Während alle L
rung des GCF in Durban als wichtig empfan
der Verhandlungen noch stark diskutiert wurd
COP, die Rolle von sogena
und der Ort/die Institution, an dem/in der das Ü

dung, die den Fund operationalisier
„draft governing instrument“ enthalten waren, nicht mehr zur Diskussion zu öffnen.  

Durch diese offenen Punkte und die Positionierung des GCF im Gesamtpaket blieb es bis 
zur letzten Nacht unklar, ob alle Staaten dem GCF in dieser Form in Durban zustimmen 
würden. Zu den noch offenen Punkten konnten nach langen Diskussionen Einigungen 
erzielt werdne, die daraufhin in der Rahmenentscheidung adressiert wurden. So konnte 
der GCF in der letzten Nacht angenommen werden. Neben ersten Finanzzusagen (zu ver-
schiedenen Aspekten des GCF) gab es bereits erste Länder, die ihr Interesse daran bekun-
deten, den GCF bei ihnen anzusiedeln (darunter Deutschland, Schweiz, Singapur, Südko-
rea). Eine Entscheidung hierüber soll bei COP18 fallen. Die erste Sitzung des Boards soll 
bis zum 30.04.2012 stattfinden.12 Das Übergangssekretariat ist nun im UNFCCC-
Sekretariat in Bonn angesiedelt, mit Unterstützung der Global Environment Facility. 

Bei dieser Sitzung wird sich das Board inte
governing instrument“ betraut wurde, beschäftigen müssen, um den GCF möglichst 
schnell arbeitsfähig zu bekommen. Hierfür gilt es nun auch, den Fonds zu füllen. Zum 
einen mit ersten 

 

Langfristfinanzierung inklusive innovativer Finanzquellen 

Standing Committee on Finance (SC). Da sich die Periode der Schnellstartfinanzierung, 
in der sich Industrieländer verpflichteten, USD 30 Mrd. im Zeitraum 2010-2012 für inter-

finanzierung bereitzustellen, ihremnationale Klima

                                                    
12 http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_gcf.pdf 
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die Verhandlungen in Durban wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie das Versprechen, 
im Jahr 2020 USD 100 Mrd.  jährlich zu mobilisieren, erfüllt werden kann. 

In Durban einigte man sich hierzu auf ein Arbeitsprogramm, inklusive verschiedener 
Workshops, für das Jahr 2012, durch das Fortschritte bezüglich des 2020-Ziels erreicht 
werden sollen.13 Während eine Abgabe auf den Schiffs-14 und Luftverkehr, bzw. ein 
Emissionshandelssystem hierzu, im Arbeitsprogramm nicht explizit enthalten sind, sollen 
zumindest verschiedene Berichte, die das Potential dieser Finanzquelle benennen, Grund-
lage für die Analyse von innovativen Finanzquellen sein. Dies könnte daher als Einfalls-
tor für weitere Diskussionen hierüber dienen.  

Es ist positiv und wichtig, dass es zu einer Einigung auf ein Arbeitsprogramm gekommen 
ist, nachdem insbesondere die USA lange deutliche Vorbehalte geäußert hatten. Ein kon-
kreteres und ehrgeizigeres Arbeitsprogramm wäre jedoch wünschenswerter gewesenn. 
Wichtig wären hierbei beispielsweise Verweise auf spezifische innovative Finanzquellen 
gewesen. Auch hätte explizit erwähnt werden können, dass das Arbeitsprogramm in einer 
Entscheidung bei der nächsten COP bezüglich Langfristfinanzierung - inklusive verschie-
dener Finanzierungsoptionen und einem schrittweisen Aufwuchsplan der bereitgestellten 
Mittel bis 2020 – münden soll. Daher liegt es nun an der konkreten Ausgestaltung des 
Arbeitsprogramms, möglichst große Fortschritte zu erzielen, sodass bei der nächsten COP 
eine Entscheidung hierzu getroffen werden kann. Das Arbeitsprogramm wird  durch zwei 

schiedenen Institutionen zuordnen. Ebenso mussten in 
urban die vorher nur allgemein beschriebenen Aufgaben und Funktionen des SC kon-

Operationalisierung des SC entschieden sich die Vertragsstaa-
P berichten soll. Die Aufgaben des SC sind eher 
beispielsweise Empfehlungen oder Entwürfe für 

beitsprogramm bezüglich der ihm zugeteilten Aufga-
P Ende nächsten Jahres vorstellen.15 

                                                     

Vorsitzende geleitet werden, einer aus den Industrie-, einer aus den Entwicklungsländern. 

 

Standing Committee on Finance (SC) 

Das SC, dessen Etablierung in Cancún beschlossen worden war, wurde dieses Jahr bereits 
bei den Zwischenverhandlungen ausführlich diskutiert. Es soll für eine größere Kohärenz 
bezüglich des Finanzierungsmechanismus der UNFCCC sorgen.  

Offene Fragen zum SC in Durban waren, ob das SC direkt an die COP oder aber an eines 
der COP-Nebenorgane („Subsidiary Body“) berichten sollte. Ersteres würde dem SC eine 
höhere Stellung innerhalb der ver
D
kretisiert werden. Bei der 
ten dafür, dass das SC direkt an die CO
von beratender Natur; so soll das SC 
Richtlinien bezüglich verschiedener Bereiche des Finanzmechanismus der UNFCCC 
aussprechen. Das SC soll nun ein Ar
ben erarbeiten und dies der CO

 

 
13 S. http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_durbanplatform.pdf; 

df/cop17_durbanplatform.pdf, 
S. 21, Annex VI 

S. 22 
14 Hierzu gab es einen konkreten Textvorschlag, der in Durban diskutiert wurde. 
15 S. http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/p

http://in.reuters.com/article/2011/12/11/climate-kyoto-idINDEE7BA00F20111211%20(11
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Monitoring, Berichterstattung und Verifizierung (MRV) von finanzieller Unterstüt-

e Aspekte benannt, zu denen Industrieländer Informationen bereitstellen 

tfah-

 

isationen für den Flug- und Seeverkehr 
CAO bzw. IMO) um diesen Sachverhalt kümmern sollen. 

n unter dem Nebenorgan 

nis, da die überwiegende Mehrzahl der Länder sich einem Fortschritt bei diesem Thema 
verweigert. 

zung und das Register 

MRV von finanzieller Unterstützung kann sowohl durch Richtlinien im Bereich der zwei-
jährigen Berichte, als auch durch das Register, dessen Aufgabe das Zusammenbringen 
von Finanzierungsangeboten und –bedarfen ist, adressiert werden. Für die zweijährigen 
Berichte wurden relativ detaillierte Richtlinien zu den Informationen, die von Industrie-
ländern über die von ihnen bereitgestellte Unterstützung angegeben werden müssen, be-
schlossen. Interessante Aspekte, deren Berichterstattung über die derzeit geforderten In-
formationen hinausgehen würde, wären sowohl die Benennung des jeweiligen Empfän-
gerlandes als auch Informationen zu den spezifischen Projekten. Auch beim Register 
wurden konkret
können. Diese entsprechen aber nur teilweise denen, die bei den zweijährigen Berichten 
erforderlich sind. Darüber hinaus sind Industrieländer hier nicht verpflichtet diese Anga-
ben zur Verfügung zu stellen, sondern werden nur hierzu eingeladen. Insofern erscheinen 
die zweijährigen Berichte eine größere Transparenz darstellen zu können, als die Infor-
mationen, die im Register angegeben werden können.16 

 

2.3 Internationaler Flug- und Seeverkehr 

Der internationale Flug- und Seeverkehr zählt immer noch zu den größten Trittbret
rern im Klimaschutz – deshalb müssen endlich Maßnahmen ergriffen werden, damit er 
seiner Verantwortung gerecht wird.  

Dies betrifft  

a) zum einen die Beschränkung und Verminderung seiner Emissionen, andererseits  

b) die Möglichkeit, dass er diese Verantwortung dadurch einlöst, dass eine Regulierung 
dieses Bereichs eine beträchtliche Finanzierungsquelle für die ins Auge gefassten 100 
Mrd $ zur Klimafinanzierung im Jahr 2020 ist: Er zählt zu den aussichtsreichsten Quellen 
von frischem Geld in nennenswertem Umfang für die anstehende Klimafinanzierung. 

Zu a) Beschränkung und Verminderung seiner Emissionen 

Die Beschränkung und Verminderung der Emissionen des internationale Flug- und See-
verkehrs wird im Kyoto-Protokoll (1997) unter Artikel 2.2 behandelt. Dort ist festgelegt, 
dass sich die entsprechenden UN-Sonderorgan
(I

Die UN-Klimaverhandlungen befassen sich seit vielen Jahre
SBSTA mit der Umsetzung dieses Beschlusses, doch regelmäßig enden sie ohne Ergeb-
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So verwundert nicht, dass seit 14 Jahren keine Maßnahme durch Beschlüsse von ICAO 
und IMO in Kraft gesetzt wurde, welche die absoluten Emissionen beschränkt. Da sie 
diese Untätigkeit nicht länger akzeptieren wollte, hat die EU ein Regelwerk beschlossen 
und implementiert, durch das ab 1. Januar 2012 die Emissionen des von ihr aus- und ein-
gehenden Flugverkehrs dem EU-Emissionshandel unterworfen sind und damit in ihrer 
Gesamtsumme begrenzt werden. Gegenwärtig wird dieses Instrument von vielen Akteu-

 dieses Themas an, doch bedauerlicherweise wurde es im G20-
schefs vom Oktober 2011 nicht explizit ange-

lug- und Seeverkehr ist 

Die Erwartungen an COP17 waren bei diesem spezifischen Thema gering. So gab es in 
dem Nebenorgan SBSTA auch lediglich ‚conclusions by the Chair’, die die Berichte von 

                                     

ren in Nicht-EU-Mitgliedsstaaten (etwa aus USA, China, Indien) juristisch und politisch 
heftig angegriffen. 

Bei den UN-Klimaverhandlungen wird der internationale Flug- und Seeverkehr zudem in 
dem temporären Nebenorgan AWG-LCA unter Punkt 1.(b)(iv) des Bali-Aktions-Planes 
(‚Cooperative sectoral approaches’) behandelt – allerdings mit wenig sichtbarem Fort-
schritt. 

 

Zu b) Generierung von Klimafinanzierung 

Wegen des andauernden Stillstands beim Thema Emissionsbeschränkung im internationa-
len Flug- und Seeverkehr (Artikel 2.2 Kyoto-Protokoll) fiel diese seit dem Umfeld des 
Klimagipfels von Kopenhagen (2009) in der Aufmerksamkeit hinter das stark an Bedeu-
tung gewonnene Thema Klimafinanzierung durch den internationalen Flug- und Seever-
kehr zurück. 

Ein großen Fortschritt ergab sich durch den Bericht der von UN-Generalsekretär Ban Ki 
Moon initiierten Ad hoc Group on Climate Finance (AGF), welcher mögliche Quellen für 
die bis zum Jahr 2020 bereitzustellenden 100 Mrd $ untersuchte und dabei auch den in-
ternationalen Flug- und Seeverkehr prominent anführte. 

Auch die G20 nimmt sich
Communiqué der Staats- und Regierung
führt, obwohl die französische G20-Präsidentschaft wie auch Südafrika als Gastgeber des 
kommenden Klimagipfels im Dezember dies vorangetrieben hatten.  

Bei den Beobachtern der Verhandlungen um den internationalen F
der Eindruck entstanden, dass die Chancen dann steigen, zu einer Vereinbarung bei der 
Klimafinanzierung durch den internationalen Flug- und Seeverkehr zu kommen, wenn 
das Prinzip ‚no net incidence’ (d.h. die Entwicklungs- und Schwellenländer müssen fi-
nanziell netto nichts beitragen und bekommen ihre abgeführten Beiträge erstattet) zur 
Anwendung käme. 

  

Die Verhandlungen in Durban 

ICAO und IMO willkommen hießen. 

                                                                                                            
16 f/cop17_durbanplatform.pdf,  S. http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pd
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Im ersten Entwurf des Abschlusstexts unter der AWG-LCA (Amalgamation Text vom 3. 
Dezember 2011, CRP.35, Seiten 33 bis 35) wurde der internationale Flug- und Seever-

 ‚Sektorale Ansätze’ (BAP 1 b) iv) mit vier Optionen behandelt. Option 2 bein-
altete wegweisende Sprache (Emissionsreduktion und Finanzierung), die jedoch aller 

 weiterentwickelten Version des LCA-Textes vom 7.12.17 waren 

h in Klammern). 

ption 2 ist etwas abgespeckter, hinsichtlich des Punktes Vereinbarung der Prinzipien 
aber ebenso stark, da auch hier CBDR direkt mit den finanziellen Rückflüssen verknüpft 

CA-Vorsitzenden Reifsnyder wurden die ‚Sektora-
t, also nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch der Internationa-

vor allem wegen Intervention von Deutschland - an die Minis-
esul-

is-
 international aviation and maritime transport.“18 

Review zur Überprüfung der Angemessenheit des globalen Langfristziels und des Fort-

                                                                                                                         

kehr unter
h
Voraussicht nach keinen Konsens erzielen würde.  

In der aktualisierten und
die Optionen 7 und 2, in abgeschwächter Form Option 3 unterstützungswürdig - Die Op-
tionen 5 und 6 adressieren CBDR gar nicht und könnten so auch keinen Fortschritt bei der 
IMO unterstützen - die Optionen 1 und 4 sind noch schwächer. Option 7 umfasst eine 
Preambulatory Clause (in Klammern), die klarstellt, dass Flug- und Schiffsverkehr so-
wohl großes Minderungspotenzial haben als auch eine mögliche Einnahmequelle für 
Maßnahmen zum Klimawandel sein können. 

Hinsichtlich der Prinzipien wurde IMO und ICAO explizit zugestanden, ihre eigenen 
Prinzipien (non-discrimination) anzuwenden, und CBDR wird zwar erwähnt, aber unmit-
telbar mit der Lösung des Problems des Prinzipienkonflikts durch eine CBDR-konforme 
Einnahmenverteilung verknüpft. Eine so formulierte "Guidance" an IMO und ICAO 
könnte tatsächlich helfen, den Stillstand zu überwinden.  

Ferner wurde bezüglich Ambition das 2°C-Limit genannt und als mögliches Ziel der Ein-
nahmen der Green Climate Fund vorgeschlagen (natürlic

O

wird. 

Dennoch hatte Germanwatch vermutet, dass sich in diesem Themenfeld nur etwas bewe-
gen würde, wenn von Außen (etwa durch G20) neue Impulse kämen. Unerwarteterweise 
und entgegen den Plänen des AWG-L
len Ansätze’ insgesam
le Flug- und Seeverkehr - 
ter weitergegeben, die französische Ministerin übernahm diese Runde. Allerdings r
tierten daraus keinerlei weitere Aktionen (eine frühere Textversion hatte noch die Durch-
führung eines workshops vorgesehen), das Ergebnis war am Ende dementsprechend 
dünn: 

„The COP […] agrees to continue its consideration of issues related to addressing em
sions from

 

2.4 Review 

Der Klimagipfel in Durban bestätigte den in Cancun (2010) beschlossenen periodischen 

                        
Abschnitte IIA und IIB, Annexe I und III 
17 http://unfccc.int/resource/docs/2011/awglca14/eng/crp38.pdf 
18 http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf, S. 14 
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schritts, dieses zu erreichen.19 Nach Abschluss der ersten Phase von 2013-15 soll sich in 
2015 mit Ergebnissen an die COP gerichtet werden, die – als Neuerung von Durban: be-

ericht. 

her Schritt dazu sein, wenn es gelingt, bereits in den nächsten Jahren 

. Die Entscheidungen zur Reichweite (‚Scope’) des Reviews und welches Gremi-
m den Review ausführen soll, wurden auf den nächsten Klimagipfel in 2012 in Qatar 

wöchigen 
allem die EU verfolgte mit dem Argument, 

rücksichtigung verschiedener Berichte (NatComs und biennual reports) 

Was das umsetzende Organ des Reviews betrifft, konnte ebenfalls noch keine Einigung 

te während der vor-

ginnen soll.  

reits im Jahr 2015 - Schlussfolgerungen für dementsprechend ambitioniertes Handeln 
ziehen soll. Die vorwiegende Informationsquelle des Reviews wird der Weltklimarat 
IPCC mit seinen 2011 erschienenen Sonderberichten zu Wetterextremen und Erneuerba-
ren Energien sein, vor allem aber mit dem in 2013/14 zu verabschiedenden Fünften 
Sachstandsb

Der Review-Prozess soll somit die Klimawissenschaft durch den Einbezug ihrer neuen 
Erkenntnisse wieder in die politischen Verhandlungen einbringen. Er könnte zur Ambiti-
onssteigerung zu dem in Durban für 2015 vereinbarten neuen rechtsverbindlichen Ab-
kommen, das 2020 in Kraft treten soll, beitragen. Somit soll er zur Aufwärtsspirale der 
globalen Ambition beisteuern, die zu ehrgeizigerem Klimaschutz führen muss um die 
Erwärmung unter dem vereinbarten 2°C-Limit zu halten. Die neue Verbindlichkeit, die 
das bis 2015 zu verhandelnde Abkommen für alle großen Emittenten ab 2020 haben soll, 
kann nur ein wirklic
noch die Ambition zu erhöhen. 

Für Durban war erwartet worden, dass die Richtlinien für einen wirkungsvollen ersten 
periodischen Review-Prozess vereinbart werden. Bedauerlicher Weise hat es nicht dazu 
gereicht
u
vertagt. Die Fronten hatten sich zu diesen beiden Punkten während der zwei
Verhandlungen in Durban stark verhärtet. Vor 
die Effektivität des Reviews wahren zu wollen, eine klare Begrenzung seiner Reichweite. 
Währenddessen forderten die meisten Entwicklungsländer, insbesondere aber Indien, die 
Ausweitung des Reviews auf die Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention wie Tech-
nologietransfer, Finanzierung und Capacity Building. Die Einbindung dieser Maßnahmen 
durch die Be
reichte den Staaten nicht aus. Die Allianz der kleinen Inselstaaten (AOSIS) hingegen 
forderte aufgrund ihrer starken Gefährdung durch den Klimawandel, den Review auf das 
2°C-Limit zur Temperaturbegrenzung und dessen Verschärfung auf 1,5°C tolerierbare 
Erwärmung zu begrenzen. AOSIS sieht nur hierin die Effektivität des Reviews gegeben. 

erreicht werden. Die Staaten diskutieren bis zum nächsten Klimagipfel, ob ein neues 
Gremium – die sogenannte Review Expert Group – gegründet werden soll, oder ob die 
existierenden Organe zur Unterstützung der UNFCCC (subsidary bodies; SBSTA und 
SBI) die Aufgaben des Reviews übernehmen könnten. Australien hat
bereitenden Verhandlungsrunde im Oktober 2011 in Panama einen Review Expert Body 
vorgeschlagen. Alternativ könnten sich SBSTA und SBI mit dem Review befassen, was 
Deutschland und die EU bevorzugen, da sie ein zusätzliches Organ ablehnen. 

Diese zwei Kernfragen gilt es im Dezember 2012 zu klären, bevor der Review 2013 be-

                                                      
19 http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf, Ab-
schnitt VII 

http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_durbanplatform.pdf
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Eine Einigung wurde zu den weniger umstrittenen Modalitäten des Reviews erreicht:  

 die Prinzipien, denen der Review unterliegt; 

 die Beiträge für den Review aus der Wissenschaft und anderen relevanten Quel-

;  

15 mag der größte Fortschritt der Ver-

ft. Zwischen diesen beiden Auf-

globale Ziele festgelegt werden. Industrieländergruppen wie die EU (also auch 
Deutschland), aber gerade auch stark vom Klimawandel betroffene Staaten wie die Insel-

haft, ob ein einzelner Workshop zur Verständigung der Länder führen kann. Even-

len; 

 die Organisation von Workshops zu den einzelnen Berichten der verschiedenen 
IPCC-Arbeitsgruppen und zum Synthesebericht des Fünften Sachstandsberichts 
des IPCC durch die UNFCCC

 der periodische Charakter des Reviews mit einer regelmäßigen, zeitlich an den 
IPCC angepassten Durchführung und 

 das Handeln der COP auf Grundlage der Resultate des Reviews in 2015. 

Die Einigung auf das Handeln durch die COP in 20
handlungen in Durban gegenüber den Ergebnissen von Cancun gewesen sein. Das Resul-
tat des ersten periodischen Reviews muss weiterhin ein umfassender Bericht sein, der 
deutlich über ein technisches Papier hinausgeht, indem er Handlungsvorschläge an die 
COP formuliert, die dann entsprechend politisch umgesetzt werden müssen. 

 

2.5 Shared Vision 

Unter der "Shared Vision" verhandelten die Staaten auch in Durban wieder über das Jahr 
des Höchststandes der globalen Emissionen (peak year) und die globalen Reduktionsziele 
bis 2050.20 Außerdem sollte sich die Shared Vision mit sogenannten „anderen Agenda-
punkten“ befassen, wie beispielsweise der historischen Verantwortung, Gerechtigkeit, 
Handel, Menschenrechte und Niedrigemissionsgesellscha
gabenstellungen entwickelte sich in den Vorbereitungen auf COP17 eine Blockade, die 
auch in Durban nicht gelöst werden konnte.  

Diese Blockade entstand vor allem dadurch, dass Schwellenländer wie Indien es für es-
sentiell empfinden, zunächst die gerechte Verteilung der Verantwortlichkeiten zu klären, 
bevor 

staatengruppe AOSIS forderten dahingegen die Fokussierung der Verhandlungen unter 
der Shared Vision auf die Festlegung der Ziele und des „peak year“, um die Gesamtge-
fährdung des Klimawandels zu begrenzen.  

Die Verhandlungen zum „peak year“ und den 2050-Zielen sollen zur COP 18 in Qatar 
wieder aufgenommen werden. Während der Zwischenverhandlungsrunden im Mai 2012 
soll auf Vorschlag der Afrikanischen Gruppe unter der AWG-LCA ein Workshop zur 
Gerechtigkeitsfrage durchgeführt werden. Dies ist ein zu begrüßender Schritt, doch bleibt 
zweifel
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tuell müssen auch andere Gremien mit der Frage beauftragt werden, welche Verpflich-
tungen zur Emissionsreduktion die wachsenden Schwellenländer und Entwicklungsländer 

ich nehmen müssen, und welche Parameter als Leitlinien für eine global 
erechte Verteilung dieser Emissionsreduktionen angemessen sind. Dass die meisten 

in hinter ihrer Klimaschutz-Bringschuld zurückbleiben, darf dabei 
.  

Anpassungskommittee operationalisiert 

ein erstes Arbeitsprogramm. Unter anderem gilt es Reformvorschläge für die verschiede-

r 

                                                                                                                                                

künftig auf s
g
Industrieländer weiterh
nicht vergessen werden

 

2.6 Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

Für den Anpassungsbereich war die Erwartung vor Durban, die Fortschritte der Cancun-
Entscheidungen weiter zu festigen. Nachdem in Cancun ein Anpassungsrahmenwerk die 
großen Leitlinien für Anpassung an den Klimawandel in den nächsten Jahren festgelegt 
hatte, galt es in Durban konkrete Implementierungsentscheidungen voranzutreiben. 

In Cancun wurde die Einrichtung eines Anpassungskommitees beschlossen, welches ge-
nerell Anpassungspolitik innerhalb und außerhalb der UNFCCC unterstützen soll. In 
Durban konnte dieses Komitee nun operationalisiert werden.21 Dabei wurde den Entwick-
lungsländern die Entscheidungsmehrheit zugestanden (entsprechend des Modells des 
Adaptation Fund unter dem Kyoto-Protokoll). Die Forderungen der Entwicklungsländer 
dem Anpassungskomitee auch das Mandat zu geben, auch stärker Finanzmechanismen 
anzuweisen, z.B. mehr Gelder für Anpassung zur Verfügung zu stellen, wurde allerdings 
nur schwach (in der Form von Empfehlungen) umgesetzt. Teil der Entscheidung war auch 

nen anpassungsrelevanten Institutionen unter der Konvention zu erarbeiten und neu ein-
gesetzte Prozesse wie die langfristige Anpassungsstrategie (siehe unten) für die am we-
nigsten entwickelten Länder zu unterstützen. 

 

Langfristige Anpassungsstrategien für verletzliche Länder  

In Cancun wurde auch die Etablierung eines Prozesses zur Unterstützung der mittel- und 
langfristigen Anpassungsplanung in den am wenigsten entwickelten  Ländern beschlos-
sen. In Durban stand nun auf der Agenda, konkrete Richtlinien, Empfehlungen und Mo-
dalitäten  zu erarbeiten.22 Die Verhandlungen waren überraschend schwierig, auch weil 
selbsterklärte verletzliche Staaten (z.B. südamerikanische Staaten) gegenüber den am 
wenigsten entwickelten LDCs mehr Aufmerksamkeit zugeteilt bekommen wollten. Ein 
weiterer Streitpunkt war die Finanzierung. Zwar ist langfristig eine Finanzierung durch 
den Green Climate Fund denkbar, für die Zwischenfinanzierung zur Ausarbeitung de

 
20 COP-Entscheidung s.  
http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf, Abschnitt 
I 
21 http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf, Ab-
schnitt III, Annex V 

http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf
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Pläne, bis der Fund wirklich einsatzfähig ist, hätten sich insbesondere die LDCs ge-
wünscht, dass die GEF (Globale Umweltfazilität) sowie UNDP und UNEP konkreter zur 
Bereitstellung von Unterstützung angewiesen werden. Des Weiteren wurde in der Ent-
scheidung die GEF beauftragt, Richtlinien festzulegen, wie sie die Länder bei dem For-
mulierungsprozeß zu unterstützen gedenkt. 

 

Arbeitsprogramm für klimawandelbedingte Schäden 

Dem Problem klimawandelbedingte Schäden (englich „Loss and Damage“) wird in den 
Verhandlungen immer mehr Gewicht zugeteilt, auch weil der Klimaschutz international 

 in 
-

häden. In Cancún wurde daher ein 
 

 werden.23  

awandelbedingte Schäden, inklusive 

 für das nächste Jahr wurden zu Punkt 2 
vier Workshops (darunter drei regionale und einer für die kleinen Inselstaaten) vereinbart. 

apier zu 

zogen wird. 
ies ist schon seit langem eine Forderung der kleinen Inselstaaten. 

ewertung 

nur schleppend vorankommt. Mit einem 2°C Temperaturanstieg, aber noch viel mehr
einer um 4°C wärmeren Welt, wird man sich nicht an alle Auswirkungen des Klimawan
dels anpassen können, es entstehen zwangsläufig Sc
Arbeitsprogramm aufgelegt, welches weitere Entscheidungen der Vertragsstaaten zur 18.
COP vorbereiten soll. In Durban mussten nun Aktivitäten für das Arbeitsprogramm in die 
Wege geleitet

Insgesamt wurden die notwendigen Aktivitäten in Durban beschlossen und auch eine 
konkretere thematische Struktur für das Arbeitsprogramm festgelegt (1. Analyse von 
Schäden, 2. Implementierungsoptionen gegen klim
Versicherungslösungen, und 3. die Rolle der Konvention beziehungsweise der internatio-
nalen Gemeinschaft). An konreten Aktivitäten

Das Sekretariat der Klimarahmenkonvention wurde beauftragt, ein technisches P
den sich langsam anbahnenden Klimarisiken (wie dem Meeresspiegelanstieg) zu erarbei-
ten sowie eine Literaturanalyse der vorhandenen Studien (inkl. Fallstudien) zu erarbeiten. 

Neben diesen Aktivitäten ist es zudem gelungen, das Ziel des Arbeitsprogramms mit 
Blick auf die COP18 noch einmal zu verstärken, indem auch die Etablierung eines inter-
nationalen Mechanismus zu klimawandelbedingten Schäden in Betracht ge
D

 

Weitere Entscheidungen und B

Durban hat noch weitere Entscheidungen zu Anpassung verabschiedet, etwa eine Verlän-
gerung des Nairobi Arbeitsprogramms, welches insbesondere Entwicklungsländer zu 
Anpassungsthemen weiterbilden soll. Insgesamt kann man sagen, dass die vornehmlich 
technischen Themen zu Anpassung in Durban gut angenommen wurden. Allerdings wur-
de in Durban nicht über die notwendige finanzielle Unterstützung für Anpassung verhan-
delt. Deswegen wird in den nächsten Jahren insbesondere die Entwicklung des Green 
Climate Fund wichtig sein. 

                                                                                                                                                 
22 COP-Entscheidung s. 
http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_nap.pdf  
23 COP-Entscheidung s. 
http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_loss_damage.pdf 
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2.7 LULUCF 

Keine Ausnahme für den Forstsektor: Der Wirtschaftssektor Landnutzung und Forst-
wirtschaft trägt einen beachtlichen Anteil zu den Emissionen in Industrieländern bei und 
dennoch wird der Sektor in den Klimaschutzbemühungen stiefmütterlich behandelt und
teils sogar genutzt, um die nationalen Em

 
issionsbilanzen in Industrieländern schön zu 

Jede Tonne CO2 muss zählen: „Rosinenpickerei“ darüber, welche Aktivitäten internati-
onal angegeben werden können, muss in einem neuem Abkommen überwunden werden, 

nd Forstwirt-
. Die gegen-

 Ver-
eichzeitig Modalitäten zur Anrechnung be-

schlossen – projizierte Referenzlevel, die es den Ländern erlauben, dass die Emissionen 

 so – wie für die anderen Wirtschaftssekto-
ren auch – über die Emissionsentwicklung berichten. Erst dann können sie Vorbilder für 
Entwicklungsländer sein, von denen man im Bereich REDDplus erwartet, Entwaldung zu 

rechnen. Dem muss durch verbindliche und einheitliche Regeln zur Emissionsreduktion 
im Sektor Landnutzung und Forstwirtschaft sowie eine umfassende Berichterstattung 
über die Treibhausgasentwicklung in dem Sektor ein Riegel vorgeschoben werden. 

Die Vereinbarung von Durban bezüglich LULUCF im Rahmen des Kyoto-Protokolls ist 
hochproblematisch Erneut wurden nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um alle 
Emissionen aus diesem Sektor in die Emissionsreduktionsverpflichtungen mit einzube-
ziehen. Länder können demnach selbst bestimmen, was die Obergrenze für weiteren 
Emissionszuwachs (Referenzlevel) sein soll und welche Aktivitäten des Sektors sie neben 
(Wieder-) Aufforstung und Waldnutzung in die internationalen Reduktionsverpflichtun-
gen mit einbeziehen wollen. 

sonst werden nach wie vor nur die Aktivitäten im Sektor Landnutzung u
schaft bilanziert, die im Berichtszeitraum zu Emissionsgutschriften verhelfen
teiligen Entwicklungen bleiben außen vor. 

Die neue Vereinbarung sieht vor, dass Kohlenstoffveränderungen und Emissionen durch 
Forstwirtschaftsaktivitäten nun auch von allen Staaten des Kyoto-Protokolls verbindlich 
berichtet werden müssen. Dies ist eine wichtige Verbesserung gegenüber der ersten
pflichtungsperiode. Allerdings wurden gl

aus dem Bereich Forstwirtschaft ansteigen zu lassen, ohne dass sie dafür bestraft werden. 
Der Versuch, diese Trickserei durch Emissionsobergrenzen (sogenannte „caps“) einzu-
dämmen, macht das Schlupfloch für Emissionen nur etwas kleiner, löst aber nicht das 
Problem. Außerdem hat man vereinbart, die Aktivitäten durch Trockenlegung von 
Feuchtgebieten und deren Vernässung („wetland drainage and rewetting“) mit aufzuneh-
men, allerdings hat man sich hier nur auf eine freiwillige Angabe der Kohlenstoffände-
rungen verständigt, wodurch es nach wie vor keine Anreize zum Schutz von Feuchtgebie-
ten gibt.  

 

Industrieländer müssen Vorbild sein: Industrieländer sollten endlich vorbildhaft die 
Emissionen aus diesem Sektor reduzieren und

reduzieren und transparent über die CO2-Emissionsentwicklung zu berichten. 



 26 Germanwatch 

Die Verhandlungen in Durban haben allerdings erneut gezeigt, dass die Industrieländer 
nd angemessene Reduk-

ptieren. Es waren die be-

he role of conservation, sustainable manage-
ent of forests and enhancement of carbon stocks in developing countries“) – um einen 

konomischen Anreiz für Tropenwaldländer zu bieten, ihre Emissionen aus Entwaldung 
magipfel in Cancún 2010 wurde 

lltenn die Verhandler in Durban eine Einigung erzielen. 

handlungen formell angenommen wurden.24 

nur bedingt Bereitschaft zeigen, ihrer Rolle gerecht zu werden u
tionsziele im Sektor Landnutzung und Forstwirtschaft zu akze
sonders verletzlichen Länder, Tuvalu und die afrikanische Gruppe, die den Druck auf die 
Industrieländer aufgebaut haben und für strengere Anrechnungsregeln für LULUCF ein-
getreten sind. 

 

2.8 REDDplus 

Eine globale, verbindliche Regelung zum Waldschutz stellt einen unverzichtbaren Beitrag 
zum Klima- und Biodiversitätsschutz dar, wenn die durchschnittliche globale Erwärmung 
noch so weit wie möglich unterhalb der kritischen Grenze von 2 °C angehalten werden 
soll. Daher verhandelt man bei den UN-Klimaverhandlungen über einen Wald-
Klimaschutz-Mechanismus – genannt REDDplus (engl. für „Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation and t
m
ö
und Waldschädigung freiwillig zu mindern. Auf dem Kli
ein erstes Rahmenpaket zum Regenwaldschutz beschlossen, das ein allgemeines Ver-
ständnis zur Idee und Umsetzung von REDDplus, seinen Anreizen und den Verpflichtun-
gen für Entwicklungs- und Industrieländer umfasst. Allerdings lässt der Text noch die 
konkrete Ausgestaltung bezüglich der Vereinbarungen zur (1) Finanzierung, (2) Berück-
sichtigung von Kriterien zum Schutz der Biodiversität und der Menschenrechte, (3) Aus-
gestaltung der methodisch- technischen Regeln zur Anrechnung von CO2-Reduktionen, 
(4) Ausgestaltung der Mess-, Berichts- und Überprüfungssysteme sowie (5) zur Ausges-
taltung eines Stufenplans zur Verringerung von internationalen Entwaldungsursachen 
offen. In diesen Fragen so

Verbindliche Regeln für Alle: Aufbauend auf dem in Cancún vereinbarten Rahmen für 
REDDplus galt es in Durban verbindliche Regeln zu vereinbaren, damit REDDplus Akti-
vitäten ihr größtmögliches Potential für Klimaschutz, Armutsminderung und Biodiversi-
tätsschutz entfalten können. Ziel war es daher, übergeordnete und einheitliche Regeln zu 
vereinbaren, die die Integrität der Umwelt sicherstellen und einen langfristigen und effek-
tiven Beitrag zum Klimaschutz gewährleisten würden. 

Verhandelt wurde in zwei Arbeitsgruppen: 1) in der technischen Arbeitsgruppe (SBSTA) 
zu Modalitäten und Richtlinien für Schutzbestimmungen, dem Messen und Berichterstat-
ten von Ergebnissen sowie für Referenzwerte, gegenüber denen Veränderungen nachge-
wiesen werden sollen; und 2) in der Gruppe zu langfristiger Finanzierung und finanzieller 
Unterstützung. Beide Gruppen erarbeiteten Verhandlungstexte, die in den finalen Ver-

                                                      
24 S. COP-Entscheidungen unter 
http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_safeguards.pdf und 
http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_lcaoutcome.pdf, Abschnitt 
IIC,  



 Klimagipfel von Durban 27 

Die Vereinbarungen unter der SBSTA stellen wider Erwarten keine weitergehenden An-
leitungen und Regeln zur Sicherung der Umweltintegrität sowie zum Schutz von Men-

dar, die über die in Cancún getroffenen Entscheidungen hinausgehen wür-
en. Damit bleibt der Text hinter den Erwartungen vieler Länder und der kritischen Zivil-

d Durchführungsorganisationen von 
 

 UNFCCC. Die Entscheidung enthält auch Modalitäten zur 
rstellung von Referenzemissionswerten, die durch Tonne CO2eq/Jahr ausgedrückt und 

transparent dargestellt werden sollen. Jedoch fehlt der Verweis auf die IPCC Methoden 
rgleichswerte um diese international vergleichbar und wissen-

schaftsbasiert zu entwickeln. Außerdem hat man sich nicht darauf geeinigt, dass die Refe-

n die 
Weltgemeinschaft die benötigen Summen aufbringen kann. 

gsmodalitäten und stellt somit Konditionalitäten zur Wah-
rung der Umweltintegrität und dem Schutz der Menschenrechte auf. Dies ist eine positive 

rte Ansätze), aber ohne Präferenzen oder Ein-

derzeitigen Wohlstandsmodells zu initiieren, welches nicht mehr auf Entwaldung und 

schenrechten 
d
gesellschaft zurück und bietet Ländern un
REDDplus-Vorhaben keine weitergehende Hilfestellung. Die Entscheidung bleibt vage
und unkonkret, und lässt damit auch noch einigen Spielraum für Interpretationen. Beson-
ders die Vereinbarungen zu den Schutzbestimmungen („safeguards“) sind sehr schwach: 
Länder können demnach entscheiden, ab wann sie über Safeguards berichten und welche 
Informationen sie bereitstellen. Ein Rückschritt gegenüber der Vereinbarung von Cancún 
ist die Vereinbarung, dass REDD-Länder nur eine Zusammenfassung der erhobenen In-
formationen zu Safeguards bereitstellen sollen – anstelle einer formellen und standardi-
sierten Berichterstattung an
E

zur Erstellung dieser Ve

renzemissionswerte auf historischen Daten basieren sollten, damit REDDplus einen tat-
sächlichen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen leistet. 

Finanzierung sicherstellen: Um die Waldschutzmaßnahmen im Regenwald als einen 
langfristigen Beitrag zum Klimaschutz umgehend und weltweit umsetzen zu können, war 
ein weiteres Ziel, sich in Durban darüber zu verständigen, wie man die Finanzierung si-
cherstellen will sowie einen Arbeitsplan für 2012 zu vereinbaren, wie und bis wan

Die Diskussionen zur Langfristfinanzierung von REDDplus gehörten zu den am stärksten 
umstrittenen Punkten bei den REDD-Verhandlungen. Aufgrund der Mehrfachbelastung 
vieler Verhandler konnte erst am Dienstag der zweiten Woche mit den Textarbeiten be-
gonnen werden. Der Entscheidungstext verbindet die finanzielle Unterstützung von 
REDDplus-Vorhaben für erfolgsbasierte Zahlungen mit den vereinbarten Schutzbestim-
mungen und Berichterstattun

Entwicklung, die auch von vielen Umwelt- und Entwicklungsorganisation gefordert wur-
de. Allerdings wurde der in Cancún erteilte Arbeitsauftrag, die verschiedenen Finanzie-
rungsoptionen zu prüfen, nur bedingt erfüllt. Die Entscheidung listet zwar die verschiede-
nen Finanzierungsoptionen für REDDplus auf (öffentlich, privat, bilateral, multilateral, 
über einen Markt und über nicht marktbasie
schätzungen abzugeben. Um dies zu spezifizieren und konkrete Empfehlungen abgeben 
zu können wurden ein erneuter Arbeitsauftrag zur Prüfung der verschiedenen Finanzie-
rungsoptionen sowie Ländervorschläge („submissions“) und ein Workshop vereinbart. 

Ursachen der Entwaldung verringern: Der Wohlstand der heutigen (Industrie-) Gesell-
schaften baut maßgeblich auf Entwicklungen durch Entwaldung und (Über-) Nutzung 
natürlicher Ressourcen auf. Sollen internationale Vereinbarungen zur Reduktion von 
Entwaldung wirklich effektiv sein, muss es darum gehen, eine große Transformation des 
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Raubbau, sondern auf Waldschutz und nachhaltiger Nutzung von Naturressourcen auf-
baut.  

Die Entwaldungstreiber wurden in den Verhandlungen in Durban nicht adressiert und 
finden sich daher auch nicht in den Vereinbarungen wider. In den nächsten zwölf Mona-
ten sollte man sich im Rahmen der Klimaverhandlungen auf einen Katalog verständigen, 
der die wichtigsten internationalen Ursachen von Entwaldung in Tropenländern auflistet. 

 der Folge sollte dann eine Strategie vereinbart werden, wie und bis wann diese Punkte 

 (MRV) 

g ist eine grundlegende Voraussetzung für die Vergleichbarkeit und Be-
ertung der Emissionsentwicklung. Nur so kann objektiv beurteilt werden, ob und wie 

len Temperaturanstieg unter 2°C zu halten, 
stem soll weiterhin die Staaten darin unterstützen, den Er-

mente zu analysieren und sinnvolle Maßnahmen zur Emissi-

Staaten 

Dort wurde unter anderem die Einführung von Zweijahresberichten (biennial reports) 
über die nationalen Fortschritte in der Emissionsreduktion für Annex-I-Staaten beschlos-

In
im Kontext von UNFCCC beziehungsweise in anderen Gremien angegangen werden 
können. 

 

2.9 Monitoring, Berichterstattung und Verifizierung

Monitoring, Berichterstattung und Verifizierung (MRV) ist ein zentraler Aspekt im inter-
nationalen Klimaregime. Ohne detaillierte Kenntnisse über die aktuellen Emissionen, 
deren Entwicklungen sowie Zielsetzungen und Maßnahmen zur Minderung in allen Län-
dern, ist globaler Klimaschutz kaum zu bewältigen. Ein robustes und kohärentes System 
für Monitoring, Berichterstattung und Verifizierung mit klaren Richtlinien zur Erfassung 
und Auswertun
w
sich das in Cancún vereinbarte Ziel, den globa
erreichen lässt. Das MRV-Sy
folg ihrer Klimaschutzinstru
onsreduzierung zu identifizieren. Ziel muss es ferner sein, den Informationsaustausch 
über effektive Klimaschutzmaßnahmen zwischen den Staaten zu verbessern und damit 
wechselseitige Lernprozesse anzustoßen. Die Berichterstattung und Überwachung der 
Finanzierungsunterstützungen von Klimaschutzmaßnahmen ist ebenso Teil des MRV 
(siehe Kapitel 2.2). Ein gemeinsames Format für die Berichterstattung kann hierbei einen 
wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz, Vergleichbarkeit und Vollständig-
keit leisten. Wichtig in der Entwicklung und Umsetzung der MRV Richtlinien und Pro-
zesse, ist die Berücksichtigung und Integration der Schutzbestimmungen (safeguards) von 
REDD+ (siehe Kapitel 2.8) und den damit verbundenem Monitoring- und Informations-
systemen. 

Ein robustes und kohärentes System für MRV kann demnach entscheidend sein, um Ver-
trauen zwischen den Staaten aufzubauen, die Integrität der Umwelt sicherzustellen und so 
einen zu einem langfristigen und effektiven globalen Klimaschutz beizutragen. 

Innerhalb der UN-Klimarahmenkonvention (Artikel 4.1 und 12) sind bereits alle Teil-
nehmerstaaten verpflichtet - Annex I und Nicht-Annex I Staaten haben hierbei unter-
schiedliche Verpflichtungen - Treibhausgasemissionsinventare und Berichte (national 
communication) einzureichen. Im Bali-Aktionsplan (COP13) hatten sich alle 
darauf geeinigt, diese Berichterstattung auszubauen, was in Cancún während der COP16 
spezifiziert wurde.  
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sen. Dieser Bericht soll Daten zu erzielten Emissionsreduktionen, Informationen zu Min-
derungsmaßnahmen zur Erreichung der Minderungsziele, Information über Emissions-
entwicklungen sowie Informationen über Unterstützungen in den Bereichen Finanzie-
rung, Technologie und Capacity-Building für Nicht-Annex-I-Länder beinhalten. Weiter 

w rden. Industriestaaten sollen außerdem low-

 MRV gehören die folgen-

alyse (ICA) 

chen Richtlinien zu Inhalt, Anrechenbarkeit und Zeitplan der Berichtspflichten verab-
schiedet. Die Richtlinien zu den Zweijahresberichten (biennial report) sowohl für die 

tändig erfassen zu können. Auch sind die zeitliche Koordination und die Verknüp-

wurde entschieden, die jährlichen THG-Emissionsinventare sowie der vierjährlichen nati-
onalen  Berichte (national communications) für Annex 1 Staaten fortzuführen und die die 
Richtlinien für Annex-I-Länder zur vierjährlichen nationalen Berichterstattung (national 
communications) und die Richtlinien für die Überprüfung dieser nationalen Berichterstat-
tung zu erweitern. Außerdem soll ein Prozess der Internationalen Bewertung und Über-
prüfung  (international assessment and review - IAR) von Emissionen von Annex-I-
Staaten unter dem Gremium SBI etabliert e
carbon development Strategien entwickeln, die die Transformation zu  einer  CO2-armen 
Wirtschaft festlegen sollen. 

Nicht-Annex-I-Staaten  sind nun seit Cancun ebenso aufgefordert, alle vier Jahre Berichte 
(national communication) und Zweijahresberichte (biennial reports) einzureichen. Annex 
I Staaten müssen für diese Berichte Finanzen bereitstellen. Die Zweijahresberichte sollen 
unter anderem die aktuellen Emissionsinventare und Informationen über Reduktionsmaß-
nahmen, Bedarf und erhaltene Unterstützung umfassen. Die zweijährlichen Berichte der 
Nicht-Annex-I-Staaten sollen im Rahmen einer internationalen Beratung und Analyse 
(international consultations and analysis - ICA) mit Experten und in Konsultation mit 
dem jeweiligen Staat unter der Federführung des SBI einer Bewertung unterzogen wer-
den.  

Die bisherigen Übereinkommen im Bereich MRV sind wichtige Schritte in die richtige 
Richtung der größeren Anrechenbarkeit und besseren Bewertung der Emissionsentwick-
lungen. Die Effektivität und erfolgreiche Umsetzung hängt jedoch von der weiteren Aus-
gestaltung und Operationalisierung der einzelnen Komponenten im MRV System ab.  

 

Zu den zentralen Meilensteinen für die Verhandlungen zu
den Aspekte: 
1. Einheitliche und detaillierte Richtlinien zu Inhalt, Anrechenbarkeit und Zeitplan der 

Berichtspflichten für alle Industriestaaten  

2. Modalitäten und Richtlinien für die Prozesse der Internationalen Bewertung und 
Überprüfung (IAR) und Internationalen Beratung und An

3. Prozedurale Transparenz und hinreichende Stakeholder Partizipation im MRV-
System 

zu 1) In Durban wurden nicht die erwünschten einheitlichen, detaillierten und verbindli-

Annex-I- wie auch die Nicht-Annex-I-Länder weisen nicht die notwendige Detailschärfe 
auf um die Emissionen insbesondere mit Blick auf die Ambitionslücke („ambition gap“)  
volls
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fung der Berichtsformate nicht ausreichend geklärt. In Durban wurde festgelegt, dass 
Industriestaaten dem UNFCCC-Sekretariat ihren ersten Zweijahresbericht (biennial re-
port) dem Sekretariat bis zum 01. Januar 2014 vorlegen. Die Entwicklungs- und Schwel-
lenländer sollen dies bis Dezember 2014 tun.  

Um zu gewährleisten, dass die Ergebnisse dieser Berichte und insbesondere ihre Diskus-
sion unter IAR und ICA in den Review-Prozess im Zeitraum 2013-2015 angemessen 
einbezogen werden können, wäre ein ambitionierterer Zeitplan wünschenswert. Insbe-
sondere die späte Datierung der Entwicklungsländer-Berichte ist problematisch, da auch 
der ICA-Prozess erst ein halbes Jahr nach Abgabe der Berichte beginnen soll, womit in 
2015 nur wenig Zeit bleibt, Ergebnisse einzubeziehen, die aber gleichzeitig für die Ver-
handlungen des neuen rechtlich verbindlichen Abkommens hochrelevant sind. 

Zu 2) Der IAR-Prozess sollte den Zweck erfüllen, die Überprüfung der Maßnahmen und 
Emissionsreduktionen innerhalb der Konvention zu verbessern. Die Formulierung der 
spezifischen Zielsetzungen des IAR-Prozesses wie die Gewährleistung von Konsistenz, 
Übertragbarkeit und Transparenz, ist jedoch nicht mehr im Text verankert. Auch das Ziel, 
innerhalb des IAR-Prozesses auf unerwünschte Entwicklungen und Anzeichen der Nicht-
Einhaltung von Reduktionsvereinbarungen aufmerksam zu machen, ist nur begrenzt er-
füllbar.  

In der Ausgestaltung der Modalitäten und Richtlinien im ICA-Prozess sind in Durban 
Transparenz und Partizipation hinter nationale Souveränität gerückt. Die Inhalte und 
Richtlinien sind sehr vage und schwach formuliert, auch sind die Schutzbestimmungen 
von REDD+ nicht integriert. Die ICA-Berichte sollen erst nach seiner Konsultation mit 
den Staaten der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Anmerkungen sind im technischen 
Review-Prozess nicht vorgesehen. Hier gilt es in den nächsten Jahren, noch Verbesserun-
gen zu erreichen. 

Zu 3) Ein partizipativer Prozess, der die Zivilgesellschaft einbezieht, kann nicht nur die 

                                                     

Transparenz erhöhen, sondern auch kontinuierlich zu einer Verbesserung des MRV-
Systems beitragen. Hierzu müssen schriftliche Anmerkungen (submissions) im gesamten 
Prozess und in den einzelnen Gremien und Nebenorganen möglich sein und ein freier 
Zugang zu allen Informationen und Berichten zur Mehrfachprüfung durch zivilgesell-
schaftliche Organisationen gewährleistet werden. Im Durban-Paket ist Partizipation im 
MRV-Prozess weitgehend unter den Tisch gefallen. Dies gilt es nachzubessern.  

 

2.10 CCS im CDM 

Für Germanwatch ist der CDM (Clean Development Mechanism) der falsche Mechanis-
mus, um Kohlenstoffabscheidung und –lagerung (CCS) zu entwickeln. Nach der in Dur-
ban getroffenen Vereinbarung25 könnte vermutlich die größte Gefahr davon ausgehen, 
dass EOR (Enhanced Oil Recovery) nicht als Technik unter CCS im CDM ausgeschlos-

 
25 http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cmp7_carbon_storage_.pdf 
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sen ist. So bleibt es unter der Verantwortung des CDM-Executive Board, die Umweltin-
tegrität zu sichern, falls ein EOR-Projekt vorgelegt wird und er diesem zustimmt.
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